
Eine reale Ehe mit dem reglen E des jus Utendi „3Uum
wecke der Geburt von natürlichen Adamskindern, * aber 3
Kindern Gottes wiedergeboren werden en

4⁰

leſe reifache Ehe e In Beziehung zum Dreieinigen ott
Eine jede iſt 1e nach ihrer Vollkommenheit ein Abbild der heiligſten
Dreifaltigkeit. Die erſtere zwiſchen I  u und der iſt die
„Urbildliche“. Eph 5, 2

Die zweite wiſchen Maria nd ſeph iſt die „Vorbildliche“
nach Thomas und Bonaventura. Die dritte, die ſakramentale zwiſchen
Getauften, iſt die „Abbildliche“ nach Epheſ 5, ff.) den Worten
des poſte „Sacramentum hoC magnuln est. 680 autem 160
1 Christo t IN Heclesia“. (V 32.)

Die für öſterreichiſche 0 und Bürgerſchüler
vorſchriftsmäßigen religiöſen ebungen.

Von Dr Anton Grießl, Dompropſt In Graz
ind die Vor  riften bezüglich der religiöſen ebungen der

ſchulpflichtigen Kinder die aa  1 gewährleiſtete Ge
wiſſensfreiheit?

Das Staatsgrundgeſetz vom Dezember 1867,
G.⸗Bl Nir 142, eſtimm im Artikel XIV „Niemand kann zu einer
kirchlichen andlung oder zur Teilnahme einer kirchlichen Feierlichkeit
gezwungen werden, inſoferne ET nicht der nach dem Geſetze hiezu berechtigten
Gewalt eines anderen unterſteht.“

Im Artikel XVI „Den Anhängern eines geſetzli nicht an⸗

erkannten Religionsbekenntniſſes iſt die häusliche Religionsübung geſtattet,
inſoferne dieſelbe weder rechtswidrig noch ſittenverletzend iſ

Was nun die Teilnahme ſchulpflichtiger Kinder den chriebenen
Religionsübungen ihrer Konfeſſion anbelangt,

hat das Reichsgericht aQm April 1900, 112, (Hye
Nr 998) betreffs Artikel XIV entſchieden: une Verletzung desE
auf Glaubensfreiheit kann darin nicht gefunden werden, der Vater auf
Grund beſtehender Geſetze (Schulgeſetz für verpflichtet rkannt wird, ſeine
ſchulpflichtige Tochter den Religionsübungen jener Konfeſſion teilnehmen
3 laſſen welcher ſie angehört.“

Und anläßlich der Beiziehung ſchulpflichtiger Kinder eines
beſtimmten Glaubensbekenntniſſes 3 häuslichen Religionsübungen
von Anhängern eines nicht anerkannten Religionsbekenntniſſes

hat das Reichsgericht am April 880, 68, 69,
70, in vier Fällen Hye Nor —3— *. als ausgeſprochen:
„D  le Beiziehung von ſchulpflichtigen Kindern, die nicht elbſt einem ſolchen
Religionsbekenntniſſe angehören, 3 den häuslichen Religionsübungen der
Glaubensgenoſſen einer nicht anerkannten Religionsgenoſſenſchaft kann von
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den kompetenten Behörden geſetzlich zuläſſig unterſagt werden. Durch die
hehördlich verfügte Ausſchließung von ſchulpflichtigen, einer geſetzli
erkannten Religionsgeſellſchaft angehörigen Kindern von den häuslichen An
dachtsübungen eines geſetzli nicht anerkannten Religionsbekenntniſſes werden
Ian einer Beziehung die verfaſſungsmäßig gewährleiſteten Rechte der Freiheit
der Perſon, der vollen Glaubens- und Gewiſſensfreiheit und der freien
Meinungsäußerung verletzt.“

„Was insbeſondere ſchulpflichtige Kinder anbelangt, alſo Kinder, die
ſich In einem Alter befinden, In welchem der Wechſel des Religionsbekennt⸗
niſſes ausgeſchloſſen und der Unterricht m threm Bekenntniſſe geſetzli vor
geſchrieben und inter öffentliche Ueberwachung geſtellt iſt, ſo kann das Recht
der oberſten Leitung des Unterrichtsweſens, zu ſorgen, daß religiöſe
Beirrung von ihnen abgehalten werde, nicht m weife gezogen werden.“

Us dieſen Entſcheidungen ergibt ſich klar genug, as dem Staats
grundgeſetze entſpricht oder nicht

In der Erklärung des Miniſteriums für Kultus
und Unterricht 11 unl 873 ſämtliche Länderchefs
hei eS Unter anderem: Es würde das Volksſchulgeſetz vom Ma 1869,
R.⸗G

2

—

Bl. Nr 62, mit dem kaum erſt erlaſſenen taatsgrundgeſetze vom
214 ezember 1867, G.⸗Bl Nr 142, In Widerſpruch ebracht, enn
dem Artikel XILV der Sinn beizulegen väre, daß Schulknaben nicht zur
Teilnahme religiöſen Handlungen verhalten werden können.“

Und nach Kärnten erging ein Kultus-Miniſterial⸗Erlaß
März 1887, 24.206, folgenden nha  V „Eine Berufung

auf Artikel XILV des Staatsgrundgeſetzes 21 ezember 1867 (gegen
die religiöſen ebungen der Schulkinder) erſcheint umſo weniger grundhältig,
als das die öffentliche Volksſchule beſuchende ind der durch die Schulgeſetze
berechtigten Gewalt der Schule unterſteht, und das den Eltern nach 144
des G.⸗ zuſtehende Recht durch die In ezug auf die Erfüllung der
—  chulpfli beſtehenden Geſetze überhaupt eingeſchränkt iſt Was übrigens
die Frage anbelangt, we  6 Kinder, beziehungsweiſe von welchen Alters⸗
tufen angefangen dieſelben an den bezüglichen, von der ſtaatlichen Schul⸗

—

—
aufſichtsbehörde dem Schulleiter verkündeten religiöſen ebungen teilzunehmen
haben, ſo iſt dies edigli Sache des Ermeſſens desjenigen, welcher die ezüg
lichen Uebungen zu leiten berufen 1
II Was beſtimmen un die Schulgeſetze, Unter deren Gewalt
die ſchulpflichtigen Kinder ſtehen, bezüglich der religiöſen

Uebungen?
Im Geſetze Mai 1868, R.⸗G.⸗Bl. Nr. 48,

lautet der 2  * „Unbe  ade dieſes Aufſichtsrechtes (des Staates bleibt die
Beſorgung, Leitung und Unmittelbare Beaufſichtigung des Religionsunter⸗
richtes und der Religionsübungen für die verſchiedenen Glaubensgenoſſen In
den Volks  —  — und Mittelſchulen der betreffenden Kirche oder Religionsgeſell⸗
chaft überlaſſen.
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Vom Geſetze Mai 1869, R.⸗G Nr 48, und
vom Geſetze vom 2 Ma 1883, G.⸗Bl Nr 53, kommen diesbezüglich

Betracht:
Die Volksſchule hat zUr Aufgabe die Kinder ſittlich⸗religiös 3u

erziehen deren Geiſtestätigkeit 3 entwickeln, ſie mit den zur elteren Aus
ildung für das Leben ETL orderlichen Kenntniſſen und Fertigkeiten zu  —
ſtatten und die Grundlage für Heranbildung tiger Menſchen und Mit⸗
glieder des Gemeinweſens V ſchaffen

Der Religionsunterricht ird durch die betreffenden Kirchen⸗
behörden (Vorſtände der iſraelitiſchen Kultusgemeinden) beſorgt und zunächſt
von ihnen überwacht.

1e dem Religionsunterrichte zuzuweiſende Anzahl von Stunden be
ſtimmt der Lehrplan

Die Verteilung des Lehrſtoffes auf die einzelnen Jahreskurſe ird
von den Kirchenbehörden feſtgeſtellt

Die Religionslehrer die Kirchenbehörden und Religionsgenoſſenſchaften
haben den Schulgeſetzen und den innerhalb erſelben erlaſſenen Anordnungen
der Schulbehörden nachzukommen

Die Verfügungen der Kirchenbehörden über den Religionsunterricht
und die religiöſen ebungen ſind dem Leiter der Ule 12) durch die
Bezirksſchulaufſicht V verkünden Verfügungen, welche mit der allgemeinen
Schulordnung unvereinbar ſind ird die Verkündigung unterſagt

An jenen rten, wo kein Geiſtlicher vorhanden iſt welcher den elt
gionsunterricht regelmäßig V erteilen vermag, kann der Lehrer mit Zuſtim
mung der Kirchenbehörde verhalten werden, bei dieſem Unterrichte für die
ſeiner Konfeſſion angehörigen Kinder Gemäßheit der durch die Schul⸗
behörden erlaſſenen Anordnungen mitzuwirken

Falls Enne Kirche oder die Religionsgeſellſchaft die Beſorgung des
Religionsunterrichtes unterläßt hat die Landesſchulbehörde nach Einver⸗
nehmung der Beteiligten die erforderliche Verfügung 4 treffen

Der Dienſt öffentlichen Schulen iſt Ern öffentliches Amt
und für alle Staatsbürger gleichmäßig zugänglich, welche ihre Befähigung
hiezu geſetzlicher Weiſe nachgewieſen aben.

Als verantwortliche Schulleiter 12, Abſ 2, Punkt un
können nur Lehrperſonen beſtellt werden, welche auch die Befähigung
zum Religionsunterrichte 38, Abſ. 5 jene Glaubensbekenntniſſes nach
weiſen, welchem die Mehrzahl der Schüler der betreffenden Ule nach dem
Dur  ni  e der vorausgegangenen fünf Schuljahre angehört. Be der Er
mittlung dieſes Durchſchnittes werden alle evangeliſchen Schüler als
und derſelben Konfeſſion angehörig betrachtet Es iſt der Schul⸗
leitung, der Ueberwachung der Schuljugend bei den ordnungsmäßig feſt
geſetzten religiöſen Uebungen durch Lehrer des betreffenden Glaubensbekennt⸗
niſſes ſich beteiligen.

Vom Lehramte ſind diejenigen ausgeſchloſſen, welche infolge emner

ſtrafgerichtlichen Verurteilung von der Wählbarkeit!In die Gemeindevertretung
ausgeſchloſſe ſind
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Zum 2 des Geſetzes vom Mai 1869 äußerte ſich der Ver

waltungsgerichtshof AmM 11 Dezember 1902, 1394, un
folgender Weiſe

Aus dem 2, Geſetz vom 25 Mai 1868, und QAus dem des
Geſetzes vom Mai 1869 kann nur das eine gefolgert werden, daß die
Schulkinder kraft Geſetzes verpflichtet ſind, nicht nUuL Religionsunterricht
genießen, ondern ſich auch den von der Kirchenbehörde vorgeſchriebenen reli
giöſen ebungen 3 unterziehen.

Auch In der Unterrichtsordnung Auguſt 1870 die Schul
und Unterrichtsordnung vom 2 September 1905 ſtimmt mn dieſem Punkte
ganz mit der vom Auguſt 1870 überein) wird ni anderes feſtgeſetzt,
als was durch das Reichsgeſetz vom aAhre 1869 ereits normiert worden
iſt, daß nämlich die Schüler Volksſchulen neben dem Religionsunterrichte
auch noch nach Maßgabe der Anordnungen der Kirchenbehörden
verpflichtet ſind, beſtimmten Religionsübungen zu obliegen.

Was verfügt diesbezüglich die Neue Schul und.
richtsordnung vo  — September 1905, 13.200

Die mn Betracht kommenden Paragraphen ſind
Die Verfügungen der Kirchenbehörde, bezw des Vor⸗

tandes der iſraelitiſchen Kultusgemeinde üher die Religionsprüfungen und
üher die religiöſen ebungen werden von der Bezirksſchulbehörde nach5, Abſ des Reichsvolksſchulgeſetzes dem Leiter der Ule bekanntgegeben
und auch der Ortsſchulbehörde mitgeteilt.

Die Ki rch en  8 Td E bezw der Vorſtand der iſraelitiſchen Kultus⸗
gemeinde haben ihre Verfügungen der Bezirksſchulbehörde rechtzeitig eékannt⸗
zugeben, Amit eine ordnungsmäßige Verhandlung arüber bei der Bezirks⸗
ſchulbehörde ſtattfinden kann.

Be der Verkündigung hat die Bezirksſchulbehörde zu beſtimmen,
In welchem aße die zur Teilnahme den Religionsprüfungen und
den religiöſen Uebungen verpflichteten Schulkinder den betreffenden Tagen
b0o Unterrichte befreit werden und ob den übrigen Kindern Unterricht

erteilen iſt
Wo und wann ſich die zur Teilnahme verpflichteten Schulkinder zuverſammeln haben und wie ſie 3 beaufſichtigen ſind, ird nach den örtlichenVerhältniſſen mn der Lehrerkonferenz feſtgeſtellt.
Zur U der Schulkinder bei den verbindlichen religiöſenUebungen können nur Lehrkräfte des betreffenden Religions⸗
nt ni ſſü verwendet werden.

Die Beſtimmung der allgemeinen Ferialtage Im Laufe des
Schuljahres kommt der Landesſchulbehörde zu

Als allgemeine Ferialtage gelten namentlich die m das Schuljahrfallenden eh Fei der Kirchen⸗ und Religionsgeſellſchaftenund die patriotiſchen Feſttage. Dem Unterrichte ſoll, ſoweit ES durchführbar iſt, eine Einteilung egeben werden, daß auch der konfeſſionellenMinderheit die Erfüllung ihrer religiöſen Pflichten ermöglicht wird
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1e die Volksſchule aufgenommenen Kinder aben
die Schule während der vorgeſchriebenen Unterrichtszeit regelmäßig zu be
en am Unterricht den unverbindlichen Lehrgegenſtänden, für die ſie V
Beginn des Schuljahres angemeldet wurden regelmäßig teilzunehmen und
ſich den kundgemachten religiöſen

ebungen ihres Religions⸗
bekenntniſſes z u beteiligen

Die Eltern oder deren Stellvertreter ſind verpflichtet die Kinder zum
regelmäßigen und pünktlichen Schulbeſuche anzuhalten

Vor allem aben die Lehrer auf Emn ſittlich religiöſes
etragen der Schulkinder innerhalb nd außerhalb der Schule inzu
wirken die Kinder deshalb der Schule ſtreng überwachen und ſoweit
ES die Erziehungspflicht der Volksſchule erfordert, dem Betragen der HKinder
auch außerhalb der Schule ihre Aufmerkſamkeit zuzuwenden.

Die Ueberwachung der Kinder der Schule erſtre ſich auch Aauf
ihre Beaufſichtigung vor Beginn des Unterrichtes, während der Erholungs⸗
pauſen und beim Verlaſſen des Schulhauſes und umfaßt auch die Aufſicht
über die Kinder bei den verbindlichen religiöſen ebungen

Wie die Kinder nach den Ortsverhältniſſen zweckmäßigſten zu
beaufſichtigen ſind beſtimmt mehrklaſſigen 0  Ulen die Lehrerkonferenz
Die Verwendung einzelner Rinder zu ſogenannten Aufpaſſern iſt nicht rlaubt

122 Die Lehrer aAben die vorgeſchriebene Unterrichtszeit ſtreng
einzuhalten und ſich allgemeinen nicht die gemeinſame eaufſi
tigung mehrerer Klaſſen eingeführt iſt Elne Viertelſtunde vor Beginn des
Unterrichtes threm Lehrzimmer einzufinden, um für den ungeſtörten Beginn
des Unterrichtes Vorſorge 3 treffen ſie aben die Beſchlüſſe der Lehrer
konferenz ezügli der Ueberwachung der Kinder pünktli durchzuführen und
ſich ſämtlic den offiziellen Schulfeierlichteiten 3 u
beteiligen

131 Der unmittelbare Vorgeſetzte jeder mehrklaſſigen olks
Ule iſt der 3 ihrem Leiter beſtellte Oberlehrer oder Direktor (Oberlehrerin
Direktorin

In Verhinderungsfällen ihn die rangälteſte Lehrkraft ſolange
die Bezirksſchulbehörde keine andere Lehrkraft mit ſeiner Vertretung etraut

Der Leiter der Schule Uhr die Verwaltung der ganzen Anſtalt
iſt für die genaue Ausführung der Geſetze und der Verordnungen,

ſowie der Weiſungen der Schulbehörden und der Schulaufſichtsorgane
und für den ordnungsmäßigen Zuſtand der Schule Mu erſter Linie verant
wortlich

191 Der Lehrplan Privatvolksſchule mindeſtens den
Anforderungen entſprechen die Elne öffentliche Volksſchule gleicher ate

geſtellt verden ES gelten aher die Vor  riften ber die Lehr
pläne, über die Einrichtung und die Sicherſtellung des Religionsunterrichtes
und über die religiöſen Uebungen öffentlichen Volksſchulen
ſinngemäß auch für Privatvolksſchulen

Der Unterricht darf auch Privatvolksſchulen nur auf Grund 9e
nehmigter Lehrbücher Tteilt werden
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III 50  1E faſſen die Schulbehörden die Schulgeſetze und
die Unterrichtsordnung auf und w a  V erfügen ſie dies⸗

bezüglich?
Nach der alle Länderchefs CTV die Religions⸗

übungen der Schulkinder 11 Juni 1873 erfloſſenen
Erklärung i ſt die prinzipielle Frage, ob dieſe Uebungen
überhaupt m das Syſtem des Volksſchulweſens einzufügen elen, ereits urch
die mit dem Reichsrate vereinbarten Gunezſte des Schulweſens
entſchieden.

Weder der Wortlau dieſer Geſetze (zumal des Geſetzes
Mai 1868, R.⸗G.⸗Bl., 88 1, 3, uff. des Geſetzes vom Mai

1868, R.⸗G.⸗Bl.) noch der aus den Reichsratsverhandlungen ſprechende
eiſt derſelben läßt arüber einen Zweifel, daß eL wohlerwogene Beſchluß
der Geſetzgebung war, ſich nicht für konfeſſionsloſe Schulen V entſcheiden,
die religiöſe Erziehung der Jugend nicht als einen der Schule fremden, edig
lich als innere Angelegenheit der Ir behandelnden Gegenſtand
lären, ſondern Einrichtungen V treffen, daß zwar die Schule nicht mehr
unter der Oberleitung der kirchlichen ehörden ehe und der Unterricht un
den we  n Gegenſtänden jedem kirchlichen iInfluſſe ntrückt werde, daß
aber der Religionsunterricht und die religiöſen ebungen Uunter der unmittel
haren Leitung der konfeſſionellen Organe und Unter der oberſten Aufſicht des
Staates einen integrierenden eil des Unterrichts⸗ Uund Erziehungsweſens
den öffentlichen olks und Mittelſchulen bilden Insbeſondere geht aus 5,
Abſ. des Volksſchulgeſetzes Mai 1869, G.⸗Bl. Nr her
or, daß die hierauf ſich beziehenden Anordnungen der konfeſſionellen Organe,
NuUr inſoferne ſie mit der allgemeinen Schulordnung im Einklang efunden
werden, für die Ule maßgebend werden können; daß ihnen jedoch auch
andererſeits, venn ihre Verkündigung Ur die Schulbehörde nicht aus dieſem
Grunde unterſagt worden iſt, der Charakter einer für die ule, für
Lehrer und Schüler bindenden Norm zukommt.

He  m Beſtandteil des Erziehungsſyſtems, zumal Volksſchulen, kann
aber dem rmeſſen der Schuljugend anheimgeſtellt werden, und ES hätte daher
durch die vorſtehend erwähnten Anordnungen die Geſetzgebung ſelbſt ſich mit
dem kaum erſt erlaſſenen Staatsgrundgeſetze m Widerſpruch ebracht,
dem Artikel XILV des Staatsgrundgeſetzes vom ezember 1867, Bl.
Nr 142, wirklich der Sinn beizulegen wäre, daß Schulkinder nicht zur eil
nahme religiöſen Handlungen verhalten werden können. Die Usnahme,
welche dieſer Artikel ehen für den Fall macht, daß jemand der berechtigten
Gewalt eines anderen unterſteht, G wohl kaum einen Sinn, ſie nicht
ehen auf ſolche Perſonen bezogen werden 0  E, welche ihres jugend⸗
lichen Alters Unter der Leitung nd Einwirkung anderer ſtehen Am aller  2  —
wenigſten aber ſollte von Schulmännern bezweifelt werden, daß, ſoweit ES ſich
Aum Ausführung der Schulgeſetze handelt, die Schuljugend Uunter der hiezu
berechtigten Gewalt der Schule

Ae angeordnete Ueberwachung der Schuljugend bei den eli
gionsübungen durch die Lehrer ſtellt ſich für leſe nicht als Religious⸗
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ung, ondern als die Erfüllung der Pflicht dar, hiebei, Vie hei anderen
Verſammlungen, die Disziplin der Jugend aufrecht zu erhalten.

2 Ein Lv  0 des Miniſteriums für Kultus und Unter  2  —
richt Mai 1876, 3118 für Steiermark heraus⸗
egeben, ſagt

eligiöſe Uebungen m Grunde der 8 1, und R.=
hilden einen integrierenden Beſtandteil des obligaten Religions⸗
unterricht 8 Iu der öffentlichen Volksſchule, und kann ona die Teilnahme
an dieſen Uebungen ebenſowenig als die Teilnahme einem anderen obu⸗

Lehrgegenſtande dem Belieben der ſchulpflichtigen Kinder oder der Eltern
derſelben anheimgeſtellt werden.

5. Den prinzipiell wichtigen Erlaß vom März 1887, 406,
oben Unter I.,

Für die Zöglinge der Lehrerbildungsanſtalten beſtimmt das Orga⸗
niſationsſtatut mn der Verordnung vom Juli 1886, 6031,
im ezügli der religiöſen Uebungen der Zöglinge hat ſich der Lehr  2  2
körper mit den betreffenden Kirchenbehörden ins Einvernehmen 3 ſetzen, und
im Falle eine Einigung nicht erzielt wird, die Entſcheidung der Landesſchul⸗
behörde einzuholen.

Die öglinge aben den eingeführten religiöſen ebungen ihrer
Konfeſſion teilzunehmen; Diſpenſen für einzelne berückſichtigungswürdige Fälle
werden trettor nach Einvernehmen des Religionslehrers erteilt.

Es iſt die Pflicht der Bildungsanſtalt, für die diſziplinare Ueber
wachung der Zöglinge bei den religiöſen ebungen durch die Lehrer V ſorgen.

0 191 der Schul und Unterrichtsordnung gelten
die Vorſchriften ber religiöſe ebungen auch für die Privatſchulen.
O. oben

Der Erlaß des Miniſteriums für Kultus und Unter
richt vom 15 Juni 1885, 9422 (nach Schleſien) beſtimmt: Be⸗
re der Schüler, welche Schulbeſuchserleichterungen 9E
nießen, ſind keine allgemein geltenden Weiſungen erlaſſen. * wird,
konkrete Fälle einer Regelung edürfen, Im vorgeſchriebenen Inſtanzenzuge zu
entſcheiden ſein und un betreff der Teilnahme der betreffenden Kinder den
religiöſen ebungen im Hinblicke auf die Schul  2 und Unterrichtsordnung durch
Klarlegung der diesbezüglichen perſönlichen und örtlichen Bedürfniſſe das Mã⸗
vernehmen mit den kirchlichen Organen 3 pflegen ſein.“

Na der Miniſterialverordnung Dezember
187 5, ſind die gottesdienſtlichen ebungen für katholiſche Schüler,
ſoferne ſie nicht ſchon ihrer Natur nach auf Sonn⸗ und Feſttage fallen, ohne
Verkürzung der Unterrichtszeit zu halten.

Der Erlaß des Miniſteriums für Kultus Und CT·
richt vo  2 Februar 1884 4 35, (nach Schleſien) verordnete:
Wenn Schüler zum Beſuche des Schulgottesdienſtes nicht verhalten verden,
ind dieſelben doch auch von Seite der Schule ausdrücklich auf das kirchliche
Gebot, Sonn⸗ und Feiertagen dem Gottesdienſte beizuwohnen, aufmerkſam

machen
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Die Freigabe eines ganzen Tages oder eines Nachmittages mit dem
folgenden Vormittag behufs Empfanges der eiligen Sakramente ordnete
an der

Erlaß des Miniſteriums für Kultus und CT⸗
richt vom November 1880 ämtliche Landes⸗
ſch U betreffend die Abhaltung religiöſer ebungen für katho⸗
iſche Schüler und Schülerinnen an Mittelſchulen, Lehrer⸗ und Lehrerinnen⸗
ildungsanſtalten, Volks  2 ud Bürgerſchulen

„Um den Mittelſchulen bei der ſtrikten Durchführung des der
Berordnung vom 21 ezember 1875 109 Nr nach vielſeitiger
Beſtätigung fühlbaren Schwierigkeiten zu begegnen und überhaupt die all  2

unbehinderte und würdige Abhaltung der bezüglichen religiöſen ebungen
ermöglichen, genehmige daß fortan zUum Behufe des für atholiſche

Schüler und Schülerinnen Mittelſchulen Lehrer⸗ und Lehrerinnenbildungs⸗
anſtalten, olks und Bürgerſchulen den hiefür maßgebenden Verordnungen
[ur Volks  2  — und Bürgerſchulen vorgeſchriebenen Empfanges der heiligen Sakra⸗
nente der Buße und des Iltars von dem lrektor der n  a reſpektive dem
Schulleiter Einvernehmen mit den Religionslehrern den okalen Verhält⸗
niſſen en  rechend entweder 1E Ern voller Tag oder E ern Nachmittag ſamt
dem zunä folgenden Vormittag vom Unterrichte freigegeben werden

te Feſtſetzung der religiöſen Uebungen ſteh der Kirchenbehörde,
dem Landesſchulrate nur die Entſcheidung etreffs Verkündigung derſelben
3 nach dem Kultus und Unterrichts— Miniſterial⸗Erlaſſe vom
21 Oktober 1892, 681 (nach Steiermar!).

＋ des V hat rückſichtlich der Verfügungen der Kirchen⸗
behörden 1  ber die religiöſen ebungen an den Volksſchulen die Bezirks⸗
chulaufſicht lediglich 3 beurteilen, ob die getroffenen kirchlichen Anord  —  2

mit der allgemeinen Schulordnung vereinbar ſind oder nicht
Da teſe geſetzliche Beſtimmung durch die Schul und Unterrichts⸗

ordnung, ond Fällen, denen ſich 33  ber das Maß dieſer Uebungen
zwiſchen der Bezirksſchulbehörde und der Kirchenbehörde Differenzen ergeben,
die Landesſchulbehörde darüber zu entſcheiden hat nicht abgeändert werden
konnte ſo kommt dem Landesſchulrate keineswegs das Recht zU,
das Ausmaß der religiöſen ebungen ſelbſt feſtzuſetzen, ielmehr erſcheint
auch der Landesſchulrat nur zur Entſcheidung berufen, ob und inwieweit
den Verfügungen der Kirchenbehörden über die religiöſen ebungen vom
Standpunkte der allgemeinen Schulordnung die Verkündigung V verſagen
et oder nicht, welcher Beziehung bei vorkommenden Differenzen der Landes⸗
ſchulrat mit der Oberkirchenbehörde das Einvernehmen flegen hat

Wie ſind nach der Anſicht und Entſcheidung der Schul
behörden Verſäumniſſe rechtswirkſam kundgemachter reli

giöſer Uebungen 3u behandeln?
Die allgemeine Verpflichtung der Schulkinder V den religiöſen

Uebungen iſt aus den oben Unter II. A. 2C. angeführten Anordnungen
3u erſehen Außerachtlaſſung dieſer geſetzlichen Vorſchriften iſt emna nach
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dem Urteile der Schulbehörden ſtrafbar, enn nicht Ern zuläſſiger Entſchul
digungsgrund vorhanden iſt

Nach dem Beſchluſſe des Verwaltungsgerichtshofes vom
Fai 1889 249 (Exel dem Ortseſchulrate eilne

Legitimation zur Beſchwerdeführung das Unterrichtsminiſterium, he
reffend elne allgemeine Anordnung wegen Behandlung verſäumter Schulmeſſen
und Prozeſſionen als Schulverſäumniſſe nicht

Nach dem oben 8ub III angeführten Erlaſſe vo  —
2 Q 1876 3118 kann die Teilnahme an den religiöſen Uebungen
nicht dem Beliehen der Kinder oder Eltern anheimgeſtellt werden

Ebenſo Qu des Erlaſſes vom März 1887 oben LILI
Ferner ſind nach Eem nach Oberöſterreich ergangenen Erlaß des

Miniſteriums für Kultus und Unterricht vom Juni 1888
6042 Verſäumniſſe ordnungsmäßig verkündeter religiöſer ebungen zu

ahnden, und wird In jedem konkreten Falle enn die Schuld des Verſäum
ui  E dem Verhalten des Kindes reg mit den Diſziplinarmitteln der
Schul  — und Unterrichtsordnung einzuſchreiten ſein, wenn aber die bezügliche
chuld In den betreffenden Eltern oder deren Stellvertretung ieg gegen
teſe nach den Beſtimmungen des mte 3 handeln ſein

Am März 1891 3298 en  e das Miniſterium
für Kultus und Unterricht daß Verſäumniſſe der von der kompetenten
Schulbehörde IuI Sinne des des rechtswirkſam kundgemachten
religiöſen Uebungen den anderen Schulverſäumniſſen vollkommen gleich 3u
behandeln und 3u ahnden ſind Für die Beurteilung dieſer Verſäumniſſe
aben die Iun der Schul  7  2 und Unterrichtsordnung aufgeſtellten Entſchuldi⸗
gungsgründe zu gelten

Die Schul⸗ und Unterrichtsordnung ſagt
66 M Entſchuldigungsgründe gelten insbeſondere

a Krankheit des Kindes
mit der Gefahr der Anſteckung verbundene Erkrankungen von Perſonen,
die mit dem Schulkind demſelben Hausweſen oder Unter Umſtänden

demſelben auſe wohnen;
c) Krankheiten der Eltern oder der anderen Angehörigen, fie der

Dienſte des Kindes notwendig edürfen;
Todesfälle oder außergewöhnliche Ereigniſſe der Familie und m
der Verwandtſchaft
chlechte Witterung, die Geſundheit des Kindes gefährdet iſt

1 Ungangbarkeit des Schulweges
Die Verwendung des Schulkindes 3 häuslichen, landwirtſchaftlichen

oder gewerblichen Arbeiten iſt nicht als Entſchuldigungsgrund anzuſehen
Im Sinne dieſer miniſteriellen Entſcheidungen entſchied auch der

Landesſchulrat für Oberöſterreich eptember
2120, daß das Nichterſcheinen be der angeordneten Schulmeſſe

SDommer der Strafſanktion Gleichſtellung mit den Schulverſäumniſſen
unterliege
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Die gleiche Handhabung der geſetzlichen Beſtimmungen 3  ber die
Strafbarkeit der Verſäumniſſe der religiöſen Uebungen ieße ſich noch urch
zahlreiche Beiſpiele erweiſen.

Es möge hier nur noch der anläßlich der neueſten, unwürdigen
Hetze des Vereines „Freie Schule“ IM Oktober 1906 herausgegebene Erlaß
des Wiener Bezirksſchulrates Platz nden Nach dem Erlaſſe des

Miniſteriums für Kultus und Unterricht vom März 1891 3298
iſt die Nichtteilnahme den vorgeſchriebenen religiöſen Uebungen gleich
Schulverſäumniſſen zu behandeln Es Ird aher ul Falle des ungerecht⸗
fertigten Ausbleibens Eme Schulkindes von angeordneten Religions⸗
übung die Eltern oder ihre Stellvertreter nach des niederöſter⸗
reichiſchen Landesgeſetzes vom 25 ezember 1904 Nor Bl nach
vorausgegangener Pflichterinnerung ſtrafweiſe vorzugehen und falls die Eltern
oder ihre Stellvertreter trotz wiederholter Beſtrafung beharrlich ihren dies
älligen Obliegenheiten nicht nachkommen nach esſelben Geſetzes und

214 der Schul  2  — und Unterrichtsordnung der Beiſtand des Pflegſchafts⸗
gerichte anzurufen ſein Auch bieten die und der Schulordnung
für die Bürger⸗ und die allgemeinen Volksſchulen des Schulbezirkes Wien
und die 88 und der Schul  2  2 und Unterrichtsordnung die Handhabe

Schulkinder die den für ihr Glaubensbekenntnis ſchulbehördlich ver
kündeten religiöſen Uebungen ungerechtfertigt nicht teilnehmen, mit Dis
ziplinarſtrafen zu belegen Endlich wird ES Sache der Lehrerkonferenzen ſein,
hei der Entſcheidung über die Reife i Schulkindes zum Aufſteigen
die nächſthöhere Klaſſe oder Abteilung, ſowie über die Aus folgung des Ent⸗
laſſungszeugniſſes auf die Nichtteilnahme des Schulkindes den vorge-
chriebenen Religionsübungen Unter Beobachtung der diesbezüglichen Vor

chriften der Schul  2 und Unterrichtsordnung Bedacht 3 nehmen Die Schul⸗
leitungen werden angewieſen, IM Sinne der obigen Ausführungen die Nicht
teilnahme von Schulkindern den vorgeſchriebenen religiöſen ebungen
gleich Schulverſäumniſſen mit aller Strenge und Be chleunigung zu b·

andeln, beziehungsweiſe ſolche Schulkinder die Beſtimmung der
Ind der chulordnung für Bürger⸗ und allgemeine Volksſchulen und

der 88 und der Schul⸗ und Unterrichtsordnung vom Sep⸗
tember 1905 200 Anwendung 3 bringen Hievon wird die
Schulleitung zur Darnachachtung mi dem Bemerken Kenntnis geſetzt
daß weder die Lehrer, noch die Schulleitung die gedachten Er
klärungen ſei es gedruckt II ſei eS mündli entgegennehmen
dürfen, und zwar weder ſeitens der Kinder noch ſeitens Erwachſener und
daß etwa durch die Poſt geſendete Erklärungen unverweilt dem Be⸗
zirksſchulrat (Zentrale) vorzulegen ſind

Ob nun der Katechet von dieſem geſetzlichen Rechte Beſtrafung
des Verſäumniſſes der religiöſen ebungen zu verlangen Gebrauch machen
ſoll oder ni wird ſich wohl hauptſächlich nach der größeren oder erin⸗

Schuld, namentlich nach der Böswilligkeit der Schuldtragenden richten
müſſen. Es erheben ſich nämlich keine Bedenken die For
derung des Vorgehens nach rein rechtlichem Standpunkt, und der Katechet
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ird wohl überlegen müſſen, ob ⁷ nicht mit gütlicher Ueberredung leichter

richtigen tele kommt. Es önnten a auch begründete Zweifel einer
gut geſinnten Mutter der Fähigkeit ihres ſehr jugendlichen Kindes Ur
ſache des Ausbleibens, vom Empfange der heiligen Sakramente ſein
In der Frage der ſtrafweiſen Behandlung der Verſäumniſſe der religiöſen
Uebungen ich lieber Paſtoralklugheit als Feſthalten anl ſtarren Rechts
ſtandpunkte angezeigt nden

Wer hat nach ſtaatlichen Vorſchriften die Schulkinder bei
den religiöſen ebungen zu berwachen?

Im Reichs-Volksſchulgeſetze vom Ma 1869 beſtimmt
der Es iſt Pflicht der Schulleitung, der Ueberwachung der
Schuljugend bei den ordnungsmäßig feſtgeſetzten ebungen durch Lehrer des
betreffenden Glaubensbekenntniſſes ſich zu beteiligen.

Und von der Schul und Unterrichtsordnung lautet
Zur Ueberwachung der Schulkinder bei den verbindlichen religiöſen

Uebungen können nur Lehrkräfte des betreffenden Religionsbekenntniſſes ver
wendet werden.

Und 7 e Ueberwachung der Kinder. umfaßt auch die
Aufſicht 1  ber die Kinder bei den verbindlichen religiöſen Uebungen.

en 122 Die Lehrer aben die Beſchlüſſe der Lehrer⸗
konferenz bezüglich der Ueberwachung der Kinder pünktlich durchzuführen und
ſich ämtlich den offiziellen Schulfeierlichkeiten zu beteiligen.

Im Sinne des der Schul  2  2 und Unterrichtsordnung ieg
S wohl ſchon daß die Lehrer  aft zur Ueberwachung verpflichtet iſt,
womit aber, vie auch der Kultus-⸗Miniſterialerlaß Sep
tember 1872 ½1, erklärt, nicht gemeint iſt, daß gleich
zeitig alle Lehrer bei den religiöſen Uebungen gegenwärtig ſein müſſen,
ſondern jeder einzelne nach un der Lehrerkonferenz getroffener Vereinbarung.

Wichtiger aber, als die der Ueberwachung der Schulkinder
durch die Lehrerſchaft iſt wohl die Art und Weiſe, wie ſie betreffs Haltung
und Benehmen bei den religiöſen Uebungen durch die Lehrperſon geü ird

Der Miniſter für Kultus und Unterricht ſagt Ende ſeiner
Erklärung vom 11 Unt 1873 ＋

1e angeordnete Ueberwachung der chul
jugend bei den religiöſen ebungen durch die Lehrer ſtellt ſich für dieſe nicht
als eine Religionsübung, ondern nur als die Erfüllung der Pflicht dar,
die Disziplin, te bei anderen Verſammlungen der Jugend, aufrecht zu
erhalten.

Der Lehrer, der nuL auf dieſen Standpunkt ſich ſtellt, könnte wohl
vielleicht mehr zum Aergernis als zum Nutzen ſeines Amtes walten.

Wenn man jedoch erwägt, daß nur em Lehrer desſelben Glaubens-⸗
bekenntniſſes, alſo wohl auch mit denſelben religiöſen Pflichten, die Kinder
überwacht; man edenkt, daß der Lehrer nach der Schul⸗
und Unterrichtsordnung die Kinder „ſittlich 4 erziehen, namentlich
zur Gottesfurcht anzuleiten“ hat, und man doch vorausſetzen darf,
daß der Lehrer ſeine Schulkinder iebe, ſo hat man Grund, auch an
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nehmen, daß die Ueberwachung ſich ſo geſtalte, daß ſie niemand Aer  2
gernis, den Kindern Nutzen, den Eltern und SeelfOrgern zur Freude
gereichen werde.

rfügungen über einzelne religiöſeVI Ve
Uebungen.

A) Schulgebet.
Die Miniſterialverordnung vom Dktober 1872, 8759,

heſtimmt betreffs des Schulgebetes:
77  8 iſt Iun der Regel feſtzuhalten, daß vor dem Beginne des vor

mittägigen und nach dem Schluſſe des nachmittägigen Unterrichtes ein kurzesGebet verrichtet werde. Die Wahl der Schulgebete und Lieder aus den von
der kirchlichen Behörde als zuläſſig erklärten Texten iſt unter Berückſich⸗
tigung der Verhältniſſe der einzelnen Schulen durch die Lehrkörper derſelben
3U treffen.

Kirchlich nicht zuläſſig erklärte Texte ſind alſo ausgeſchloſſen.
Die Verhältniſſe einzelner Schulen wollen vernünftiger Weiſe wohl

berückſichtigt werden, ſo daß die kleinſten Kinder noch nicht alle wün
ſchenswerten Gebete können wie große Schüler

Daß der Katechet vor und nach ſeiner Unterrichtsſtunde verſchiedene
Gehete verrichten iſt nach obiger Verordnung nicht verhoten.

Erwähnt möge hier ſein, daß der Landesſchulrat für Salzburg
AMN Juni 1889 beſchloſſen hat, daß eS in Zukunft bei dem Schul⸗
gebete „Vater unſer“ und „Ave Maria“ V verbleiben habe

Noch belangreicher iſt die Tatſache, daß un der Sitzung des nieder-
öſterreichiſchen Landesſchulrates Qm Jänner 1893 eln Erlaß des
Unterrichtsminiſteriums Gautſch zuür Verleſung kam, nach welchem
vor und nach dem Gebete nicht nUr, vie der Landesſchulrat beantragt hatte,die das Kreuzzeichen begleitenden Worte geſprochen werden
dürfen, ondern aut geſprochen werden müſſen.“

Aus dieſen ſchulbehördlichen Entſcheidungen geht gewi klar hervor,
daß das Schulgebet „Vater unſer“, „Ave Maria“ und das aute „Kreuz⸗machen“ nicht mit der Schulordnung unvereinbar ſind, aher von einer
Bezirksſchulbehörde verboten werden können, weil die Kompetenz dieſer Be⸗
hörden gar nicht ſo weit geht und die Differenzen in ſolchen Fragen nachdem Miniſterial⸗Erlaß vom Oktober 1892, oben III.,10) zwiſchen Landesſchulrat und Ordinariat im Einvernehmen zulöſen ſind

Das Freitagsgebet wurde ebenfalls von Landesſchulbehörden in
einer Weiſe als unvereinbar mit der Schulordnung befunden.

Gottesdienſt An onn und Feiertagen; Schulmeſſe.
Das Reichsgerichtserkenntnis hierüber lehe .. 3..3
Die Miniſterialerklärung vom Ma 1880, 6206,beſtimmt „Alle katholiſchen Schüler der olks⸗ und Bürgerſchulen,
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welche in dem Schul  2  — und Pfarrorte, überhaupt un einem Ulorte wohnen,

an Sonn⸗ und Feiertagen des ganzen Schuljahres ein Gottesdienſt ab  —
gehalten wird, ſind allen Sonn⸗ Und Feiertagen zum Beſuche des ge⸗
meinſchaftlichen Gottesdienſtes iR Sinne  6572 der Schul und Unterrichtsordnung
verpflichtet Diſpenſen ſind für einzelne Schüler IM Einvernehmen mit
dem Religionslehrer 3 erteilen. In Fällen, Schüler regelmäßigen
Beſuche des Gottesdienſtes nicht verhalten werden können, ſind dieſelben
alljährlich und wiederholt auf das kirchliche Gebot, Sonn⸗ nd Feier⸗

dem Gottesdienſte beizuwohnen, aufm erkſam z U machen
Und nach einem Miniſterial⸗Erlaß vom Dezember 1881,

17  0 iſt es unſtatthaft, die Schüler während der ſonn⸗ und feſttägigen
Predigt V den Schulzimmern V verſammeln und erſt nach beendigter
Predigt gemeinſchaftlich un die Kirche zu ren

An den niederöſterreichiſchen Landesſchulrat hat das Kultus⸗
miniſterium dd0 Oktober 1872, 8759, Alinea 2, die Beſtim⸗
mung erlaſſen: „Inſoweit eS die Räume der Kirche zulaſſen, iſt die Schul⸗
jugend mit Ausnahme der rengen Winterszeit von der dritten 0 aQn⸗

gefangen in Abteilungen wöchentlich einmal zur heiligen zu führen
Zu wiederholtenmalen hat das Miniſterium entſchieden,

daß eS den Bezirksſchulräten nicht zuſtehe, über Abhaltung oder Siſtierung
des Schulgottesdienſtes Verfügungen 3 treffen, und daß Ortsſchulräte nicht
befugt ind, angeordnete Gottesdienſte zu remonſtrieren und zu
rekurrieren, ſondern daß ſie einfach die Ausführung ſolcher Anordnungen
3 befördern aben

Nach Anordnung des Miniſterial⸗Erlaſſes vom Oktober
1872, 8759, Alinea 2, hat die Schuljugend 3 Anfang und V Ende
des Schuljahres einem Gottesdienſte beizuwohnen; und nach Alinea hat
dieſelbe Geburts  —  — und Namensfeſte Sr Majeſtät des Kaiſers, falls
dieſe nicht in die geſetzlichen Ferien fallen, dem Gottesdienſte
teilzunehmen.

In Schleſien hat der Landesſchulrat ddo Februar
1884, 499, befohlen, die irrige Auffaſſung hintanzuhalten, als könnte
aus der Einſtellung des Schulgottesdienſtes während der rengen Winters
zeit eine Diſpens von der Erfüllung eines kirchlichen Gebotes gefolgert
werden und CS ſeien mM Allen, enn Schüler zum Beſuche des Schul
gottesdienſtes nicht verhalten werden, dieſelben ausdrücklich auf das kirchliche
Gebot, Sonn⸗ und Feiertagen dem Gottesdienſte beizuwohnen, auf⸗
merkſam machen.

Aus dem Miniſterial⸗Erlaſſe vo  — Mai
betreffs Ausbildung der Lehramtskandidaten V der Kirchenmuſik

und den damit zuſammenhängenden Erläſſen verſchiedener Landesſchulräte,
des ſteiermärkiſchen vom Februar 1887 3  ber das Mindeſtmaß

hierin: „Spielenkönnen eines Kirchenliedes“ läßt ſich wohl auch auf die
ſelbſtverſtändliche Verpflichtung der Schulkinder zum Gottesdienſte ſchließen.
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C) Der Empfang der heiligen Sakramente.

Als Mindeſtmaß bezüglich des Empfanges der heiligen Sakra  2  2
nente eitens der Schulkinder ſtellt der Miniſterial⸗Erlaß Om

ODktober 8759, In Alinea 3, feſt„D  Ie heiligen Sakramente der Buße und des Altares hat die nachBeſtimmung des Religionslehrers azu fähige Schuljugend jährlich dreimal,und au Anfang und 3u Ende des Schuljahres, dann zur öſterlichenZeit zu empfangen. 46

Bezüglich der Frage, wie oft —  — Kinder die heiligen Sakramente
zu empfangen haben, lauten die ſchulbehördlichen Kundgebungen verſchieden:dreimal, viermal, auch fünfmal

2 Die Miniſterial-Verordnung November 1880,beſagt „Zum Behufe des für katholiſche Schüler und Schüerinnen vorgeſchriebenen Empfanges der heiligen Sakramente der Buße und
des Altares ſoll von dem Schulleiter im Einvernehmen mit den Religions⸗lehrern, den okalen Verhältniſſen entſprechend, entweder le Ern voller TagOder 1e ein Nachmittag ſamt dem zunä folgenden Vormittag vom Unter⸗
richte freigegeben werden.“

Und der Miniſterial⸗Erlaß vom April 1881,meint darauf bezugnehmend: „Dadurch iſt nich ausgeſchloſſen,daß die heilige Beichte und Kommunion auch regelmäßigen Ferialtagenabgehalten werden, inſoferne den Verhältniſſen un dem betreffenden Pfarrſprengel die Wahl eines ſolchen Tages am entſprechendſten erſcheint. In
jedem einzelnen Falle hat der Schulleiter im Einvernehmen mit den Re⸗
ligionslehrern, welche obige Verhältniſſe wahrzunehmen und zu verantworten
haben, die erforderlichen Anordnungen zu treffen.“

Bezüglich des Rechtes, daß der Leiter der religiöſen Uebung über
Fähigkeit und Alter der Kinder entſcheide, ſiehe den vo  — 189
März 1887, 1886, oben .,

Nach dem Miniſterial⸗Erlaſſe vom 22 Dezember 1872,
kann, wenn beſondere Verhältniſſe eS erfordern, ein beſondererReligionsunterricht auch noch außer der Unterrichtszeit urch einige WochenI den Schullokalitäten urch den ordentlichen Religionslehrer mit Wiſſendes Schulleiters Tteilt werden.

Prozeſſionen.
Diesbezüglich beſtimmt der Kultus-Miniſterial⸗ErlaßOktober 1872, Alin. 4 „An der Fronleichnahms⸗brozeſſion hat ſich die Schuljugend, ſoweit ES bisher üblich war, auch fernerhinbeteiligen. Die Befreiung einzelner Schüler von dieſer Teilnahme, in

ſoferne ihre Eltern oder deren Stellvertreter darum anſuchen, demV  eiter der Schule zu 470
Der niederöſterreichiſche Landesſchulrat hat im Jahre an ſämtliche Bezirksſchulräte einen Erlaß gerichtet, wonach die Schulkinder Qu den

Fronleichnamsprozeſſionen unbedeckten Hauptes teilzunehmen haben
Linzer „Theol.⸗prakt. Quartalſchrift“. II. 1907.
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Bezüglich der Teilnahme den Bittprozeſſionen am Markustage

und den ittagen, 10 ſe betreffs Teilnahme Leichenbegängniſſen
und Totengottesdienſten, ſind von den verſchiedenen Landesſchulräten Ver⸗
fügungen Tfloſſen, die hauptſächlich n betonen, daß die Unterrichtszeit
nicht ungebührlich dadurch verkürzt werde

In  E IJe

ſu⸗Verein.
Der der S  chul und Unterrichtsordnung beſagt „Schulkindern

iſt eS verboten, Vereinen als Mitglieder anzugehören oder Vereine CV
ſich bilden, Abzeichen welcher Art immer tragen und ſich Vereins—-
verſammlungen, öffentlichen Zuſammenkünften oder Aufzügen ohne Bewilligung
des Schulleiters U5 beteiligen.

＋

üge und Aufzüge zu demonſtrativen Zwecken dürfen mit chul
kindern nicht veranſtaltet werden. Schulkindern iſt ES ferner nicht rlaubt,
unter ſich Geldſammlungen zu velchem Zwecke immer einzuleiten.“

Daß Ur obige Beſtimmung die Teilnahme der Schulkinder anl
Werke der heiligen Kindheit Jeſu (Kindheit Jeſu⸗Verein nicht verboten ſei,
iſt wohlbegründete Anſchauung der Kirchenbehörden.

2  luf ern Landesſchulrate un Linz das Miniſterium für
Kultus und Unterricht ImR Jahre 1885 geſtellten Anſuchen Eröffnung,
ob das durch die Unterrichts-Miniſterial-Verordnungen vom

Dktober 1873, und Juni 1873,
7702, normierte Verbot der Teilnahme von Schulkindern

Vereinen überhaupt, ſowie von Geldſammlungen In den Schulen auf den
Verein „Werk der eiligen Kindheit Jeſu“ und auf Geldſammlungen zu
Zwecken desſelben Anwendung zu finden habe oder nicht, hat mit Erlaß

Jun 1885, das hohe k. k. Unterrichtsmini⸗
ſterium Nachſtehendes eſtimmt:

le In Betreff des Kindheit Jeſu-⸗Vereines geſtellte Anfrage ird
dahin beantwortet, daß die hierämtlichen Verordnungen vom unt 1873

7702,9 betreffend Geldſammlungen Ian den Schulen, und 25 Ok
ET 1873, 14.472,2) betreffend Teilnahme der Schüler Vereinen,
hierauf keine Anwendung mehr nden, weil eine diesbezügliche Vereins⸗
organiſation nicht mehr beſteht und die Schulkinder „Werk der heiligen
Kindheit Jeſu“ ſich nur durch Gebet und Almoſengeben beteiligen.

Um jedo jedes Mißverſtändnis hintanzuhalten, ird das Almoſen⸗
ſammeln In den Schulen zu vermeiden ſein.“

Hienach iſt den Schulkindern die Teilnahme „Werk der heiligen
Kindheit Jeſu H auch ſchulbehördlich geſtattet und können die Katecheten die

Dieſe Verordnung verbietet unter Androhung von Disziplinierung
der Lehrer öffentlichen Schulen und Verwarnung, 10 ſelbſt Entfernung
der ſchuldtragenden Perſonen bei Privatſchulen, Geldſammlungen Ge⸗
chenken Lehrperſonen Unter welcher OTm immer; Geldſammlungen
7 anderen Zwecken edürfen der Bewilligung der Landesſchulbehörde.

An Vereinen, die von Perſonen gebilde werden, die nicht Schüler ſind,
als Mitglieder oder Zuhörer teilzunehmen, iſt ſtrenge verboten.
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moſen derſelben für dieſes Werk Iu Empfang nehmen ſollen jedoch Samm⸗
lungen Iu den Schulen unterlaſſen

Dieſer Miniſterialerlaß wurde In den eu  en kirchlichen Verord⸗
nungsblättern dem Seelſorgeklerus der 10 faſt ausnahmlos den katechetiſchen
Unterricht u den vettau meiſten Schulen gratis zu eſorgen hat und tat
ſächlich be orgt), zur Kenntnis gebra und ſeit dem Jahre 1885 ſoweit
hekannt dagegen ke  In Anſtand erhoben

Auf durch beſonderen Fall veranlaßte Vorſtellung eine
Ordinariates äußerte ſich —(Q00⁰ November 1906 der
Landesſchulrat, daß 1ν„ MN dem Miniſterial⸗ Erlaſſe vo  — Uunt 1885,

7454, der beim Fortbeſtande der gleichen Verhältniſſe auch
gegenwärtig als 3u Recht beſtehend z u betrachten üſe, Schluſſe
ausdrücklich nahegelegt erde, das Almoſenſammeln den Schulen U
vermeiden

Um die gute Sache 3 ördern ohne ſie unliebſamen Mißdeutungen
auszuſetzen, ird eS dem Ordinariate anheimgeſtellt zu erwagen, ob 22 ſich
nicht empfehlen würde, beim Schulgottesdienſte der Kirche Eenne Sammniel—
büchſe für dieſen Zweck aufzuſtellen. 4

Da der Zweck dieſes moſen Eln wohltätiger und gemeinnütziger iſt,
nämlich die Beförderung des Miſſionsweſens Uunter den Heiden, namentlich
aber die Rettung der von aller Welt auch von thren Elgenen
Eltern verlaſſenen hilfloſen Kinder der Heidenwelt ſo übt
fahrungsgemäß der Katechet bei Erwähnung dieſes Werkes durch Nahelegung
des Mitleides mit den arnten Heidenkindern bei den empfänglichen Schüler⸗
herzen mnen unleugbaren ittlich hebenden Einfluß aus Es iſt elbſtverſtänd⸗
ich, daß QAbet jede verletzende Form und jede Mittel eme mittelbaren
oder unmittelbaren Zwanges vermieden ird Es ſind die Katecheten auch
(3 Kirchlichen Verordnungsblatte der Diözeſe Seckau) ausdrücklich
darauf verwie en daß Sammlungen auch für die Zweck den Schulen
zu vermeiden ſind Ob IM bezogenen Miniſterial Erlaſſe Unter Schulen die
Klaſſenzimmer oder die Schulgebäude 3 verſtehen ſind mag dahingeſtellt leiben

Ein Mitgliederverzeichnis wird nicht geführt und Enn zeichen welcher
Art mmier nicht etragen, eS iſt das Werk der heiligen Kindheit alſo nicht
EIn Verein Im eigentlichen Sinne

Unter teſen Umſtänden und IM Hinblicke auf den Miniſterial Erlaß
Juni 1885 7454 ſowie Iu Berückſichtigung des die Kinder  2

herzen veredelnden Zweckes dieſes Almoſens bei Vermeidung des Sammelns
der Schule iſt vorauszuſetzen daß die Schulbehörden nicht Gegner, wohl

aber Förderer eines E nützlichen Humanitätsaktes ſein ſollen und ſein werden
und den gutherzigen Kindern uliebe Ernent der religiös⸗ſittlichen Erziehung
förderlichen Humanitätsakte nicht Schwierigkeiten bereiten wollen.

Ich abe dieſer Zuſammenſtellung abſichtlich auf ſchul
behördliche Verordnungen, Erläſſe und Entſcheidungen RückſichtI
te alle auf die noch zu Recht beſtehenden Reichsvolksſchulgeſetze ſich ründen.
Es iſt die Verpflichtung zur Teilnahme den religiöſen Uebungen und das
Recht, eſe Teilnahme zu fordern, 10 vident, daß CS unbegreiflich erſcheint,

25*
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wie hohe Beamte und Univerſitätsprofeſſoren, die unſer Reichsvolksſchulgeſetz
ſeit mehr als dreißig Jahren als die Perle der modernen Geſetzgebung ver⸗
himmelten, nun auf einmal gegen Geſet und ech agitieren können
und dürfen.

Unterrichtsminiſter Gautſch hat an Noveniber im Ab⸗
geordnetenhauſe rklärt, daß keine Verfügung zulaſſen werde, welche
geeignet ſein önnte, die religiöſen Gefühle der katholiſchen Be
völkerung 3u verletzen.

Wird der jetzige Unterrichtsminiſter den Freimaurern den öſter
reichiſchen Episkopat nit ſeinen wiederholten berechtigten Vorſtellungen und
das katholiſche V  V*  olk mit ſeinem Rechte und ſeiner Geſinnung ovfern?

Es ſcheint unmöglich
In der Schlußſitzung des Abgeordnetenhauſes 2 I Jänner 1907

beantwortete der Unterrichtsminiſter Dr Marchet eine Interpellation der be
kannten Dr. Ofner, Lehrer Seitz und Genoſſen über deu Erlaß de  U Wiener
Bezirksſchulrates vom Oktober 1906

Die unverſöhnlichen Feinde der chriſtlichen Schule und bewußten Störer
der Schuldisziplin ürften wahrſcheinlich aus der Antwor mehr Hoffnung
chöpfen, wie die Freunde des beſtehenden Schulgeſetzes.

Ein ſehr ruhiges und ernſt katholiſches Tagesblatt bemerkt arüber
„Der Unterrichtsminiſter hat ES als eine „jedenfalls beſtrittene“, alſo

offenbar als eine „mindeſtens ſtrittige“ Frage bezeichnet, ob die Kinder Iu
den religiöſen Uebungen verhalten werden ürfen. Denn die Unterſcheidung,
ob die Kinder aus eigenem böſen Willen oder angetrieben von ihren Eltern
oder deren geſetzlichen Vertretern die lnahme  *  ei  &  V an den religiöſen Uebungen
verweigern, iſt 10 doch kaum ern zu nehmen.

Bisher hat inter anderem auch den Grund gelten gemacht, daß
eS 10 u der Schule mit aller Disziplin und rdnung und ſohin mit dem

geregelten Schulbetriebe zu Ende wäre, wenn die Kinder kommen id
ausbleiben dürften, und Pie  3 eS ihnen elteb Davon, ſowie von anderen
Gründen, die bisher angeführt hat, iſt E der Antwort des Unterrichts⸗
miniſters keine Rede mehr.

ber braucht 10 auch gar ni auf alle die mehr oder minder
geiſtreichen Subtilitäten einzugehen, die man immer vorzubringen weiß, venn
ein gegenteiliger Entſchluß ſchon gefaßt iſt und ihn nur nicht eingeſtehen
will Setzen wir den Fall, irgendwo wollten ſich katholiſche Kinder weigern,
den Unterricht eines notori irreligiöſen Lehrers zu beſuchen: glaubt jemand,
daß die Regierung dann erſt viel in den Staatsgrundgeſetzen und m den
Paragraphen des Schulgeſetze herumbuchſtabieren würde, ob die Frage nicht
doch „jedenfalls eine beſtrittene“ iſt?

Man will nicht, das ei eigentlich man trant ſich nicht das 1
das Geheimnis.“


